
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tex t l i che  Fes tse tzungen 
zum Bebauungsp lan  
01-30 /09  „Lemgoer  Tor “  
3 .  Änderung  



 2

INHALTSVERZEICHNIS 

1 Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 BauGB 3 
1.1 Art und Maß der baulichen Nutzungen nach § 9 (1) Nr. 1 BauGB 3 
1.1.1 Art der baulichen Nutzung 3 
1.1.2 Maß der baulichen Nutzung – Traufhöhe (Behringstraße) 4 

4 Rechtsgrundlagen 8 



 3

Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan 01-30/09”Lemgoer Tor”, 3. Änderung  
Ortsteil: Detmold Nord 
Änderungsgebiet: Zwischen Behringstraße, Wehrenhagenstraße, Siegfriedstraße, Richthofen-

straße, Brunnenstraße, Blomberger Straße und Lange Straße 

Verfahrensstand:   Satzungsbeschluss 

Hinweis: 
Fehlende Gliederungspunkte sind kein Zeichen von Unvollständigkeit des Festsetzungsteils. Die in den 
textlichen Festsetzungen verwendete Nummerierung ist nicht fortlaufend. 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes werden im Rahmen der 3. Änderung durch nachfolgende Fest-
setzungen ersetzt: 
1 Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 BauGB 
1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung nach § 9 (1) Nr. 1 BauGB 
1.1.1 Art der baulichen Nutzung 

WA 
Zulässig sind: 
− Wohngebäude 
− die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

nicht störenden Handwerksbetriebe. 
Nicht zulässig sind: 
− Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
Folgende Ausnahmen werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (somit nicht zulässig): 
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
3. Anlagen für Verwaltungen  
4. Gartenbaubetriebe  
5. Tankstellen. 
MI 
Zulässig sind: 
− Wohngebäude  
− Geschäfts- und Bürogebäude 
− Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsge-

werbes 
− sonstige Gewerbebetriebe  
− Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke  
− Gartenbaubetriebe. 
Nicht zulässig sind: 
− Tankstellen 
− die allgemein und die ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten. 
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MK 
Zulässig sind: 
− Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 
− Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
− sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe  
− Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke  
− Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen 
− Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebslei-

ter. 
Sonstige Wohnungen sind allgemein zulässig, jedoch nur oberhalb der Erdgeschossebene (ab 1. 
Obergeschoss). 
Nicht zulässig sind: 
− Vergnügungsstätten nach § 7 (2) Nr. 2 BauNVO sowie Vorführ- und Geschäftsräume, deren 

Zweck auf eine gewerbsmäßige sexuell orientierte Schaustellung von Personen ausgerichtet ist. 
Folgende Ausnahme wird nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (somit nicht zulässig): 
− Tankstellen, die nicht im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen stehen. 

1.1.2 Maß der baulichen Nutzung – Traufhöhe (Behringstraße) 
In der Behringstraße ist im Bereich zwischen Haus Nr. 6 und Haus Nr. 32 die jeweils vorhandene 
straßenseitige Traufhöhe (über Oberkante Gehweg) bei allen Um-/Neubaumaßnahmen einzuhal-
ten. Überschreitungen durch untergeordnete Zwerchhäuser oder Risalite sind ausnahmsweise un-
ter Wahrung des historischen Ensemblecharakters dieser Bauzeile in Abstimmung mit der Bauord-
nung der Stadt Detmold zulässig. Für die Traufhöhe auf der straßenabgewandten Seite gilt der 
Planeintrag. 
 

1.4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen gem. § 9 (1) Nr. 4 BauGB 
1.4.1 Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO 

Im Änderungsgebiet sind Nebengebäude (untergeordnete Nebenanlagen, die Gebäude sind) sowie 
der Versorgung des Plangebietes mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme dienende Nebenanla-
gen und fernmeldetechnische Nebenanlagen außerhalb der überbaubaren Fläche nur ausnahms-
weise zulässig. Garten- und Gerätehäuser sind nur bis 30 m³ Bruttorauminhalt zulässig, jedoch 
nicht im Bereich zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und straßenseitiger Baugrenze. 

1.4.2 Stellplätze, Carports und Garagen gem. § 12 BauNVO  
 Stellplätze, Carports und Garagen sind im Rahmen des nachzuweisenden Bedarfs innerhalb der 
überbaubaren Flächen zulässig. Außerhalb der überbaubaren Flächen sind Stellplätze, Carports 
und Garagen nur zulässig, wenn sie in den seitlichen Abstandsflächen der Gebäude oder im direk-
ten räumlichen Zusammenhang mit dem Hauptbaukörper oder unterirdisch angelegt werden. Stell-
plätze, die im Rahmen des Bedarfs innerhalb dieser Flächen nicht nachweisbar sind, müssen abge-
löst werden. Auf die Satzung der Stadt Detmold über die Ablösung von Stellplätzen vom 
29.09.1981 wird insofern hingewiesen. 

1.24 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundes-Immissionschutzgesetzes (BlmSchG) gem. § 9 (1) Nr. 24 
BauGB 

1.24.1  Verkehrslärm 
Auf den bezeichneten Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen im Sinne des BlmSchG sind passive Schallschutzvorkehrungen zu tref-
fen. Bei allen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sind für die Gebäude bauliche und sonstige Vor-



 5

kehrungen zur Lärmminderung zu treffen. Dabei dürfen in den Aufenthaltsräumen Innengeräusch-
pegel von 30 dB(A) nachts und 40 dB(A) tags nicht überschritten werden. Sofern diese Werte nicht 
durch Grundrissanordnung und Baukörpergestaltung eingehalten werden können, sind schallschüt-
zende Fenster-, Außenwand-, Dachkonstruktionen und Rollladenkästen zu verwenden. Nach dem 
Runderlass des Ministeriums für Bauen und Wohnen NRW vom 28. 02. 2008 zur DIN 4109 – 
Schallschutz im Hochbau – (MBl. NRW S. 130), Anlage 4.2/1 zur DIN 4109 ist im Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens vom Bauherren/Antragsteller auf den Einzelfall abgestellt der Nachweis 
der konkreten erforderlichen Schallschutzmaßnahmen zu erbringen. 
In den Bereichen, in denen eine geschlossene Bauweise nicht vorhanden ist oder nicht realisiert 
wird, sind an den nicht gekennzeichneten Gebäudeseiten ebenfalls die erhöhten Schallschutzmaß-
nahmen erforderlich. 

1.25 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bin-
dungen für Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB 

1.25.1 Bepflanzung der Privatgärten 
Die nicht überbaubare Grundstücksfläche ist gärtnerisch naturnah zu gestalten. Für die Bepflan-
zung sind standortgerechte Gehölze zu verwenden (siehe vorgeschlagene Pflanzenliste in Pkt. 
13.2.3 der B-Planbegründung). 
Pro 200 m² Hausgartenfläche ist mindestens 1 standortgerechter kleinkroniger Laubbaum zu pflan-
zen. Als Mindestgröße wird festgesetzt: Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 14 - 
16 cm (Baumarten siehe vorgeschlagene Pflanzenliste in Pkt. 13.2.3 der B-Planbegründung). 

1.25.2 Extensive Dachbegrünung  
Extensive Dachbegrünung mit niedrigen Stauden, Gräsern und Wildkräutern ist ausnahmsweise zu-
lässig für Dachflächen von Hauptgebäuden mit einer Neigung < 30 Grad und allgemein zulässig für 
Dachflächen von Nebenanlagen, Garagen und Carports. 

2  Baugestalterische Festsetzungen und Gestaltungsvorschriften für Gärten und Freiflächen 
gem. § 9 (4) BauGB i. V. m. § 86 BauO NRW 

2.1 Dächer  
2.1.1 Dachform und Dachneigung  

Es gilt der jeweilige Planeintrag. Es sind nur geneigte Dächer zulässig. Dachform und Neigungs-
winkel der Dachflächen sind auf die Nachbarbebauung abzustimmen. Bei Durchführung einer flä-
chendeckenden Dachbegrünung sind auch Dachneigungen < 30 Grad für die Hauptgebäude aus-
nahmsweise zulässig. Für Carports, Garagen sowie für Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind 
Flachdächer mit und ohne Dachbegrünung allgemein zulässig. 

2.1.2 Dachaufbauten, Dachflächenfenster, Dacheinschnitte, Solaranlagen 
Dachaufbauten sind nur als Einzel- oder Doppelgauben zulässig. Sie müssen in Proportion und 
Gliederung auf die Proportion und Gliederung der Fassade bezogen sein und sich ihr optisch un-
terordnen. Die Summe der Gaubenbreiten darf 1/3 der Gesamttrauflänge je Traufseite nicht über-
schreiten. Die Einzelgaube darf insgesamt nicht breiter sein, als die darunter befindlichen Fenster. 
Ihr seitlicher Abstand vom giebelseitigen bzw. seitlichen Dachrand darf 1,50 m nicht unterschreiten. 
Liegende Dachflächenfenster, Solar- und Photovoltaikanlagen sind in den Bereichen mit Festset-
zung Mischgebiet, Kerngebiet und Gemeinbedarfsfläche: „öffentliche Verwaltungen“ nur zulässig, 
soweit sie vom öffentlichen Straßenraum nicht einsehbar sind. Dachflächenfenster müssen schma-
ler sein als die darunter befindlichen Fenster. 
Dacheinschnitte sind nicht zulässig. 
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2.1.3 Dacheindeckung 
Als Dacheindeckung sind nur Dachziegel und Schiefer bzw. asbest- oder bitumenfreier Schieferer-
satz in Rot- oder Anthrazit-Farbtönen zulässig. Ausnahmsweise sind andere Eindeckungsarten zu-
lässig, wenn dies dem Baustil und der Umgebung besser entspricht. 

2.2 Fassadengestaltung  
2.2.1 Fassadenverkleidung und Farbgestaltung  

Das Verkleiden der Fassaden mit glänzenden Materialien, mit Mauerwerksimitationen, mit Bitumen 
und mit Asbestprodukten sowie glänzende Anstriche sind nicht zulässig. Die farbliche Gestaltung 
der Fassaden ist auf den Gesamtcharakter des Straßenbildes abzustimmen.  
In den Bereichen mit Festsetzung Misch- und Kerngebiet  und Gemeinbedarfsfläche: „öffentliche 
Verwaltungen“ ist zudem die Verwendung von Materialien aus  Glas und Metall, von hochglanzpo-
lierten Natursteinen sowie von Faserzement-, Keramik- und Kunststoffplatten unzulässig.  

2.2.2 Holzhäuser  
Holzhäuser mit vollflächiger Holzverschalung sowie mit massiven Rundholzstämmen oder Block-
bohlen als sichtbare konstruktive Fassade sind unzulässig. 

2.3 Einfriedungen  
Vorgärten sind parallel zur öffentlichen Wegefläche einzufrieden. Für Einfriedungen sind je nach 
der Umgebung und dem Stil des Gebäudes Hecken, Mauern, Zäune oder Mauern mit Zäunen zu 
errichten. Für Material, Gestaltung und Höhe sind ortsübliche Maßstäbe zugrunde zu legen. Einfrie-
dungen sind in sich oder in einem vorgegebenen Rhythmus (ca. 2 m) senkrecht zu gliedern. In den 
Bereichen mit Festsetzung Mischgebiet, Kerngebiet und Gemeinbedarfsfläche sind Zufahrten mit 
Toren zu versehen. 

2.4 Gestaltung unbebauter Flächen 
Vorgärten sind gärtnerisch zu gestalten und zu pflegen. Sie dürfen nicht als Arbeits- oder  
Lagerfläche benutzt werden.  
Stellplätze sowie Standorte für Abfallbehälter sind gegenüber dem öffentlichen Raum durch bauli-
che oder gärtnerische Maßnahmen abzuschirmen. 

2.5 Werbeanlagen  
In den Bereichen mit Festsetzung Mischgebiet und Kerngebiet sind Werbeanlagen nur in einer 
Form, Art, Größe, Material und Farbe zulässig, die sich harmonisch in das gesamte Bild der Fassa-
de und des Straßenraumes einfügen. Wesentliche Architekturgliederungen und künstlerisch gestal-
tete Details der Fassade dürfen nicht überdeckt werden. 
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Werbeanlagen dürfen nur an Gebäu-
dewänden, und zwar bis zur Brüstungshöhe des ersten Obergeschosses, sowie in Schaufenstern 
und in Arkaden (Laubengängen) angebracht werden. Auf Dächern dürfen Reklameaufschriften, 
Werbe- und Firmenzeichen nicht angebracht werden. Für Geschäfte im Obergeschoss dürfen nur 
Firmenzeichen, Symbole oder Einzelbuchstaben in den Fenstern angebracht werden, und zwar bis 
zu einer Größe von 0,2 qm je Fenster. Auskragende Werbeanlagen (Ausleger) sind nur bis zu einer 
Größe von 1,5 qm zulässig (allseitig gemessen). Unzulässig sind Werbeanlagen mit Leuchtfarben 
und stark kontrastierenden Volltonfarben, Wechsellichtanlagen und akustische Werbung. Überein-
ander angeordnete Buchstaben sind nur auf Schaufenstern zulässig. 
Die zulässige Gesamtwerbefläche ist pro Gebäude begrenzt. Sie wird auf die Frontlänge (Abwick-
lungen) der Gebäude bezogen, soweit diese an der öffentlichen Verkehrsfläche liegen. Die zulässi-
ge Gesamtwerbefläche beträgt die einem Viertel der jeweiligen Frontlänge entsprechende Quad-
ratmeterzahl. Die Einzelwerbeanlage darf 2,5 qm nicht überschreiten. Ihre Höhe ist in der Regel auf 
45 cm begrenzt. Zur Gesamtwerbefläche des Gebäudes zählen auch auskragende Werbeanlagen 
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(Ausleger), Werbung auf Markisen sowie in/auf Schaufenstern und die Firmenzei-
chen/Symbole/Einzelbuchstaben in den Obergeschossfenstern. Unter Arkaden können zusätzlich 
zur anrechenbaren Werbefläche Hinweise gestattet werden, wenn diese hinter den Stützen liegen 
und vom sonstigen öffentlichen Straßenraum nicht sichtbar sind.  

2.6 Warenautomaten 
In den Bereichen mit Festsetzung Mischgebiet und Kerngebiet sind Warenautomaten nur zulässig 
in räumlicher und sachlicher Beziehung zur Stätte der Leistung. Sie sind nur in einer Form, Art, 
Größe, Material und Farbe zulässig, die sich harmonisch in das gesamte Bild der Fassade und des 
Straßenraumes einfügen. Wesentliche Architekturgliederungen und künstlerisch gestaltete Details 
von Fassaden dürfen nicht überdeckt werden. 

3 Nachrichtliche Übernahmen /Hinweise  
3.1 Kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder Befunde 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich auf dem Gelände der Weerth-Schule ein eingetragenes Bo-
dendenkmal befindet (Friedhof mit Kapelle). 
Ansprechpartner bei archäologischen Bodenfunden ist das Lippische Landesmuseum  
Detmold (0 52 31/99 25 –0; Fax: 0 52 31 /99 25 –25). 
Für den übrigen Bereich gilt folgender Hinweis: 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, 
Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) 
entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde und dem Landschafts-
verband Westfalen-Lippe, hier im Auftrag: Lippisches Landesmuseum, Ameide 4, 32756 Detmold, 
Tel.: 0 52 31 /99 25-0, Fax:0 52 31 /99 25-25, unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte 
mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 u. 16 DSchG). 

3.2 Ordnungswidrigkeiten  
Verstöße gegen die gem. § 86 BauO NRW in den Bebauungsplan aufgenommenen Festsetzungen 
über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen werden Gem. § 84 BauO NRW als Ordnungswidrig-
keiten geahndet. 

3.3 Baumschutzsatzung  
Für das Plangebiet ist die Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Stadt Detmold verbindlich. 

3.4 Erhaltungssatzung  
Für das Plangebiet ist die Satzung über die Erhaltung baulicher Anlagen der Stadt Detmold ver-
bindlich. 

3.5 Gestaltungssatzung  
1. Für Teile des Plangebietes (Randbebauung entlang der unteren Richthofenstraße, der Beh-

ringstraße, der Langen Straße) ist die Gestaltungssatzung der Stadt Detmold verbindlich. 
2. Für den Bereich der Geltungsbereichüberschneidung von B-Plan und Gestaltungssatzung gel-

ten über die baugestalterischen Festsetzungen des B-Planes hinaus die Regelungen der Ges-
taltungssatzung. 

3. Für den Fall, dass sich die Gestaltungssatzung zukünftig ändert, sind im Geltungsbereich des 
B-Planes weiterhin die baugestalterischen Festsetzungen verbindlich. 

3.6 Verwertung des Bodenaushubs  
Gem. § 3a Abs. 2 der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Lippe soll Bodenaushub inner-
halb des Plangebietes verbracht werden, soweit dies technisch möglich ist. Bodenaushub, der nicht 
innerhalb des Plangebietes verbracht werden kann, ist nach § 4 KrW/AbfG in der derzeit gültigen 
Fassung vorrangig stofflich zu verwerten. 
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3.7 Verwertung von Regenwasser der Dachflächen 
Auf den Baugrundstücken sollte das Niederschlagswasser der Dachflächen etc. in einer Regen-
rückhaltung (Zisterne) gesammelt und mit einer Brauchwassernutzungsanlage (z. B. für Toiletten-
spülung, Gartenbewässerung etc.) kombiniert werden. 

3.8 Verdachtsflächen für Bodenbelastung 
Auf den Grundstücken Lange Straße Nr. 89 (und angrenzend) sowie Brunnenstraße Nr. 15 ist bei 
Erd- und Bauarbeiten verstärkt auf schädliche (Boden-)Veränderungen zu achten. Werden Verun-
reinigungen festgestellt, ist umgehend die Bodenschutzbehörde beim Kreis Lippe, Fachgebiet 4.3, 
zu benachrichtigen. 
 

4 Rechtsgrundlagen 
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung. 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) 
in der derzeit gültigen Fassung. 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO 
-) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132) in der derzeit gültigen Fas-
sung. 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung- (BauO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256) in der derzeit gültigen Fassung. 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz  
- BNatSchG -) vom 25.03.2002 (BGBl I S. 1193) in der derzeit gültigen Fassung. 
Gesetz zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Entwicklung der Landschaft  
(Landschaftsgesetz - LG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV NRW S. 
568) in der derzeit gültigen Fassung. 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
räusche, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen (Bundes-Immissionsschutz-gesetz - 
BImSchG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002 (BGBl. I S. 3830) in der derzeit 
gültigen Fassung. 
Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
kehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV -) vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1036) in der derzeit 
gültigen Fassung. 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90 -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58) in der derzeit gültigen Fassung. 
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926) in der derzeit gültigen Fassung. 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG -) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19.08.2002 (BGBl. I S. 3245) in der derzeit gültigen Fassung. 
Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmal-
schutzgesetz - DSchG -) vom 11.03.1980 (GV NRW S. 226, 716) in der derzeit gültigen Fassung. 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25.06.2005 (BGBl. I S. 1757, ber. S. 2797) in der derzeit gültigen Fassung. 
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Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 
(Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG -) vom 17.03.1998 (BGBI. I S. 502) in der derzeit gül-
tigen Fassung. 
Hinweis zu den DIN-Normen 
Die DIN-Normen können beim Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, in gedruckter Form, auf elektro-
nischem Datenträger oder per Download-Verfahren von der Internetseite www.beuth.de bezogen 
werden. Ebenso kann/können sie bei der Stadt Detmold im Fachbereich Stadtentwicklung, Team 
Städtebauliche Planungen eingesehen werden. 

 


